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Reglement Jungschützenwettschiessen 

1. Zweck Qualifikation für die kantonalen Wettkämpfe U21 und U15. Ermitteln 
der besten Sektion, besten Gruppe U21 und U15 und beste Schies-
sende U21 und U15 im Bezirk Zofingen. 

2. Teilnahmeberechtigung Alle Vereine des BSV Zofingen, welche einen Jungschützenkurs durch-
führen. 

3. Durchführung Das Jungschützenwettschiessen wird gemäss der Ausführungsbestim-
mung 60.43.01 vom AGSV durchgeführt. 

4. Pflichtresultate Massgebend für die Berechnung der Anzahl Pflichtresultate ist die 
Beteiligung am Wettschiessen gemessen am Kursbestand, gemäss 
Meldeblatt BSVZ (Anhang 1), in Prozent:  

Beteiligung [%] Pflichtresultate [%]

91 – 100 50

81 – 90 60

71 – 80 70

61 – 70 80

51 – 60 90

Unter 50 100
 

Die Prozentzahl der Schiessenden und die Pflichtresultate werden auf 
ganze Zahlen abgerundet. Es werden mindestens 4 Pflichtresultate 
gezählt. 

5. Sektionsresultat Die Summe der Pflichtresultate plus 10% der Summe der Nichtpflicht-
resultate dividiert durch die Anzahl Pflichtresultate, gerundet auf 3 
Nachkommastellen (Rechnungsbeispiele – Anhang 2). Bei Punkt-
gleichheit entscheiden die höheren Einzelresultate. 

6. Wanderpreise Anlässlich des Jungschützenwettschiessens vom BSV Zofingen wer-
den folgende Wanderpreise abgegeben: 
● Wanderpreis an den besten Jungschützenkurs 
● Wanderpreis an die beste Gruppe U21 
● Wanderpreis an die beste Gruppe U15 
● Standarten aus dem Wiggertal und aus dem Suhren-/Uerken-
 tal an den jeweils besten Jungschützenkurs 
 

Die Wanderpreis haben eine Laufzeit von 10 Jahren. 
Für den Gewinn nach Ablauf der Laufzeit sind massgebend: 
1. Aktiver Verein mit höchster Anzahl Siege 
2. Bei Gleichheit erster aktiver Verein mit höchster Anzahl Siege 
 

Die Kontrolle über die Wanderpreise obliegt dem Bezirksjungschüt-
zenleiter. Er ist für die Übergabe nach dem Jungschützentreffen ver-
antwortlich. 
Die Gewinner sind für die Gravur auf dem Wanderpreis und das Be-
sticken der Schleifen an den Standarten verantwortlich. 
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Bei 4 oder weniger Jungschützenkursen im Bezirk werden die Wan-
derpreise für dieses Jahr ausgesetzt und bleiben beim Sieger vom 
letzten Jahr. 
Bei nur einem Jungschützenkurs in der Talschaft wird die Standarte 
für dieses Jahr der entsprechenden Talschaft nicht abgegeben und 
bleibt beim Sieger vom letzten Jahr. 

7. Kosten Die Kosten von Gravur auf dem Wanderpreis und dem Besticken der 
Schleifen gehen zu Lasten der jeweiligen Gewinner.  
Die Kosten für Erinnerungspreise (z.B. Sackmesser) werden durch den 
BSVZ übernommen. 
Die Kosten für neue Wanderpreise werden vom BSVZ übernommen. 

8. Schlussbestimmungen Dieses Reglement ersetzt alle vorhergehenden Versionen. 
Es wurde von der Delegiertenversammlung am 26.02.2021 geneh-
migt und tritt ab der Saison 2021 in Kraft. 

Delegiertenversammlung BSVZ, 26. Februar 2021 
 
sig. Renato Joller, Präsident sig. Patrick Kyburz, Aktuar 
 
 
 
 
 
Anhang 
1. Muster Meldeblatt  
2. Berechnungsbeispiele 


